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9H Snuff*. fchwetj. I. Kettling („SKeifterblatt") St. 62

an ber ©hierfietneraßee unb an bet ©unbefbingerfiraße
haufenroetfe bte nötigen ©Lienen.

©rfteflnng eineê SfcmgletgeMtibeS in Appengeß.
3n einet ©iipng beS ©roßen IRateS rourbe tetjtes £$ahr
ber Sau eines neuen tRatßaufeS angeregt; bie ©adje
mußte jeboct) auë finanjießen ©rünben p ertoben roerben.
SfBetl prgett bte perfchiebenen Sanjteien in nerfdjiebenen
©ebäuben untergebracht finb unb nicht genügenbe ©ter»
heit für bie Aufberoahrung ber Sitten (befonberë beS

ArdjroS) bieten, eractnet es bie Regierung für noiroenbig,
ein ßangteigebäube p erfieße«; fie roirb nom ©roßen
Slat in bet näcbften ©effion ben nötigen ßrebit perlangen.

@tfteünng »an SBaibabteltengen im ftmionalen
Stfgl in 2ßÜ (@t. ©aßen). ©et ©roße £Rat genehmigte
folgenben IfomtmfftonS«Antrag: ©er SügierungSrat fei
ermächtigt, auf ©runb ber oom Kaniorübauamt auSge«
führten ißiäne unb S?ofienberechmttigen bie Raufet Sir. 8
unb 9 umbauen unb ptn |jaufe Sir. 9 einen Anbau er«

fteßen p iaffen, unb eS fei ißm hierfür: ein Streb it
pon gr. 245,500 beroißigt.

gabrifneuban in Senfe« (@t. ©aßen). $n Senfen
jteht mit bem ffrübjahr neue Qnbuftrie ein. ©in
bortiger Sürger, Çerr Alfons ©homa, ber in Bürich bie
gleiche ffabrifation betreibt, errichtet bort ein Ä irtonage«
gefchäft (ffabritation oon Schachteln unb S?artonfpeziali=
täten). Anfänglich roerben 30—40 ißer fönen befcfjäftigt
unb wirb beren 8tl l« ber golge mehr als nerboppelt
merben. ©te ffabrifation finbet im tiriten fflügel beS

SBeberfdhen ©tabliffementeë, in ber Slahe beS Bahnhofes
ftatt. SGßenn, roie man PorauSfeßt, ein ©ebäube erfteßt
roirb, ïame baëfelbe in bte Stahe bet Sahnlittie, linfS
unterhalb beë Bahnhofes, alfo in ben fogen. ©tarrbcrg,
auf ©emeinbeboben p flehen. Unterhanbtungen mit ben
pftänbigen Organen finben prjeit fiatt. tjn Senfen
freut man fich über ben ©injug einer Qnbuftrie in ber
fonft fo inbuftriearmen ©emeinbe.

9tc»c5 SUrdjcngelâtîte. ©ie ft. gafiifcße tirchgemeinbe
©ennmalb nerfaufte bie fed)S gemalten Sîtrchenfenfiera
fcheiben für 30,000 gr. unb miß bann bas ©etb für
ein neues ©eläute »erroenben.

ÜJltt öcn Sauarbeiten für bie fmltefteße in Oft«
ringen (Stargau) in ber Mngolbingen ift nun bereits
begonnen roorben. ©aS Sauobieft rourbe an bie ffirai a
©ottt. üDlüller & ©ie., Saugefchäfl in 3ofi«9e«/
pergeben, ©er Sau fommt unterer beS ©afihofeê pt
„Stabe" beim Sahnübergang p flehen, an fef)t geeianeter
©teile.

Moll Wildbolz
Cancern

Spezial-fitschlf!
ii

jtöaschittsn b. WsrHzeugtn

für Jnsialtatlons-Gesebafte

SpengUrcicn, 5clilossfrtl§ii

Sfspfersstaitdtn ifc. f®

Lager erstklassiger Fabrikate

Ganze Werkstatteinrichtungen

Katalog und Preisliste zu Diensten

SauürfjeS aus bem ©efffit. ©ie ©emeinbe S0ta

gliafo hat ben Sau einer neun SReter breiten
3ufahrlSftraße nom fiauptplaß SRagliafo nach bem
neuen Sißettquartier am ©eequai befdjloffen. ©ie burch
bie Onitiatine beS SeiterS beS „SetfehrSbureau SRagliafo"
bort erfteßten fchmucfen Sleubauten famt Straßen unb
£iuai=Anlagen finb als ber Seginn einer neuen
fünftigen Surftabt am Suganerfee p betrauten.
©aS große girfa 45 Slttauten lange ©elta pnfcfjen ÜJla«

gliafo unb ißontelrefa, eingegrenzt non prächtigen Mügeln
unb begünftigt burcf) ein rounberbareS See« unb ©ebirgS»
panorama ift ^tergu gang mie gefd^äffen.

0it&miffion3mefen im Danton
0t« ©alten«

(Korr.)

©te fantouale Serorbnung über baS ©ubmiffionS»
mefert ift erfcßtenen, fie trat mit 1. äRärg 1914 in
Sraft. ^SBtr Iaffen fie unten im SBortlaut folgen unb
bemerfen, baß ber aßgemetne (Sinbrttcf baßin geht, bie
gntereffen ber Saubeiförbe roie ber Unternehmer unb
Arbeiter feien richtig abgeroogen unb berücfficßtigt. Sei
einer aßfeitig richtigen, bem ©inn unb ©eift nach
roohlrooßenben Auslegung roirb man mit ber neuen
Serorbnung gute ©rfahrungen machen. SnSbefonbere
glüdltch abgefaßt ftfjeiut uns ber 2tbjd)nitt 4,
erteilung.

OSeporbttuttg äh>ep bie QSergebuttg »Ott
Q3auarbeiten burch ben 6taat

(Sulmtiffiottsuerorbttung).
Som 24. gebruar 1914.

1. Stßgcmeine ©efttmmungen, SergebnngSarten.
Slrt. 1. ©ie Sergebung größerer Sauarbeiten für

ben Staat ober bon Sieferungen tpä" erfolgt in ber
flieget auf ©runb eines burdß öffentliche StuSfcßretbung
üeranlaßten aßgemeinen SBettberoerbeS.

Sorbehatten finb foldje Arbeiten, beren Ausführung
in füegie ber Staat felbft übernimmt.

Art. 2. Sergebnng auf ©runb eines befthränften
SBettberoerbeS ift gutäffig :

a) roenn bie $eit für eine öffentliche Austreibung
ntc^t ausrett;

b) roenn bte Austreibung gu feinem annehmbaren
©rgebnis geführt hat;

c) roenn bie Arbeiten ober Sieferungen nur bon
einer bet*änften 3tt fo« Unternehmern richtig
unb rechtzeitig ausgeführt roerben fönnen.

Art. 3. Dïpe Austreibung (freifjanbig) fönnen
Arbeiten ober Sieferungen bergeben roerben:

a) roenn ber Soranfchtog fü* einzelnen Sera
gebungen ben Setrag bon 3?r. 1000.— nicht
überfteigt;

b) roenn es fich um Arbeiten hanbett, beren AuS»
führung bringenb ift (fßotfianbSarbeiten);

c) roenn itjre Ausführung bejonbere Sefähigung era
forbert ober burch $atentfthu| befd^rärtft ift;

d) roenn es fict) um ©rgängung bereits ausgetriebener
Arbeiten hianbelt ;

e) roenn ber SBettberoerb gu feinem annehmbaren
©rgebnis geführt hut.

2. AîtSfchreihttng.

Art. 4. ©te Austreibung foß in geörängier gorm

Jllnstr. schweiz. Handw>. -Zeitung („Meisterblatt") Nr. bâ

an der Thiersteinerallee und an der Gundeldmgerstraße
haufenweise die nötigen Schienen.

Erstellung eines KanzleigeSàdes in Appenzell.
In einer Sitzung des Großen Rates wurde letztes Jahr
der Bau eines neuen Rathauses angeregt; die Sache
mußte jedoch aus finanziellen Gründen verschoben werden.
Weil zurzeit die verschiedenen Kanzleien in verschiedenen
Gebäuden untergebracht sind und nicht genügende S;cher-
heit für die Aufbewahrung der Alten (besonders des
Archivs) bieten, erachtet es die Regierung für notwendig,
ein Kanzleigebäude zu erstellen; sie wird vom Großen
Rat in der nächsten Session den nötigen Kredit verlangen.

Erstellung von WachavtettmigAK im kantonalen
Asyl in Wtl (St. Gallen). Der Große Rat genehmigte
folgenden Kommissions-Antrag: Der Regierungsrat sei

ermächtigt, auf Grund der vom Kantonsbauamt ausge-
führten Pläne und Kostenberechnungen die Häuser Nr. 8
und 9 umbauen und zum Hause Ztr. 9 einen Anbau er-
stellen zu lassen, und es sei ihm hierfür ein Kredit
von Fr. 245,500 bewilligt.

Fabrikueuda« in Beukm (St. Gallen). In Benken
zieht mit dem Frübjahr neue Industrie ein. Ein
dortiger Bürger, Herr Alfons Thoma, der in Zürich die
gleiche Fabrikation betreibt, errichtet dort ein K wtonags-
geschäst (Fabrikation von Schachteln und Kartonsveziali-
täten). Anfänglich werden 30—40 Personen beschäftigt
und wird deren Zahl in der Folge mehr als verdoppelt
werden. Die Fabrikation findet im linken Flügel des
Weberschen Etablissementes, in der Nähe des Bahnhofes
statt. Wenn, wie man voraussetzt, ein Gebäude erstellt
wird, käme dasselbe in die Nähe der Bahnlinie, links
unterhalb des Bahnhofes, also in den sogen. Slarrberg,
auf Gemeindeboden zu stehen. Unterhandlungen mit den
zuständigen Organen finden zurzeit statt. In Benken
freut man sich über den Einzug einer Industrie in der
sonst so industrtearmen Gemeinde.

NeneS Ktrchengelimte. Die st. gallische Kirchgemeinde
Sennwald verkaufte die sechs gematten Kirchen sen ster-
scheiden für 30,000 Fr. und will dann das Geld für
ein neues Geläute verwenden.

Mit den Bauarbeiten für die Haltestelle in Ost-
ringe« (Aargau) in der Küngoldingen ist nun berefts
begonnen worden. Das Bauobjekt wurde an die Firma
Gottl. Müller Ä Cie., Baugeschäft in Zofingen,
vergeben. Der Bau kommt unterher des Gasthofes zur
„Linde" beim Bahnübergang zu stehen, an sehr geeianeter
Stelle.
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Bauliches aus dem Tessin. Die Gemeinde Ma-
gliaso hat den Bau einer neun Meter breiten
Zufahrtsstraße vom Hauptplatz Magliaso nach dem
neuen Villenquartier am Seequai beschlossen. Die durch
die Initiative des Leiters des „Verkehrsbureau Magliaso"
dort erstellten schmucken Neubauten samt Straßen und
Quai-Anlagen sind als der Beginn einer neuen
künftigen Kurstadt am Luganersee zu betrachten.
Das große zirka 45 Minuten lange Delta zwischen Ma-
gliaso und Pontetresa, eingegrenzt von prächtigen Hügeln
und begünstigt durch ein wunderbares See- und Gebirgs-
panorama ist hierzu ganz wie geschaffen.

Submifsionswesen im Kanton
St. Gallen.

(Korr.)

Die kantonale Verordnung über das Submissions-
wesen ist erschienen, sie trat mit 1. März 1914 in
Kraft. ^Wir lassen sie unten im Wortlaut folgen und
bemerken, daß der allgemeine Eindruck dahin geht, die
Interessen der Baubehörde wie der Unternehmer und
Arbeiter seien richtig abgewogen und berücksichtigt. Bei
einer allseitig richtigen, dem Sinn und Geist nach
wohlwollenden Auslegung wird man mit der neuen
Verordnung gute Erfahrungen machen. Insbesondere
glücklich abgefaßt scheint uns der Abschnitt 4, Zuschlags-
erteilung.

Verordnung über die Vergebung von
Bauarbeiten durch den Staat.

(Submissionsverordnung).
Vom 24. Februar 1914.

1. Allgemeine Besttmmuugen, Vergebungsarte«.
Art. 1. Die Vergebung größerer Bauarbeiten für

den Staat oder von Lieferungen hiezu erfolgt in der
Regel auf Grund eines durch öffentliche Ausschreibung
veranlaßten allgemeinen Wettbewerbes.

Vorbehalten sind solche Arbeiten, deren Ausführung
in Regie der Staat selbst übernimmt.

Art. 2. Vergebung auf Grund eines beschränkten
Wettbewerbes ist zulässig:

a) wenn die Zeit für eine öffentliche Ausschreibung
nicht ausreicht;

b) wenn die Ausschreibung zu keinem annehmbaren
Ergebnis geführt hat;

e) wenn die Arbeiten oder Lieferungen nur von
einer beschränkten Zahl von Unternehmern richtig
und rechtzeitig ausgeführt werden können.

Art. 3. Ohne Ausschreibung (freihändig) können
Arbeiten oder Lieferungen vergeben werden:

u) wenn der Voranschlag für die einzelnen Ver-
gedungen den Betrag von Fr. 1000.— nicht
übersteigt;

b) wenn es sich um Arbeiten handelt, deren Aus-
führung dringend ist (Notstandsarbeiten);

e) wenn ihre Ausführung besondere Befähigung er-
fordert oder durch Patentschutz beschränkt ist;

6) wenn es sich um Ergänzung bereits ausgeschriebener
Arbeiten handelt;

e) wenn der Wettbewerb zu keinem annehmbaren
Ergebnis geführt hat.

Z. Ausschreibung.

Art. 4. Die Ausschreibung soll in gedrängter Form
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alle für bett Sewerber rotätigen angaben enthalten,
inSbefonbere bie Segeichnung bon ©egenftanb unb
Umfang bec arbeit ober Sieferung. Sie foil auch ben
Dermin für bie Ehtreid)ung ber Eingaben begehrten.

5lrt. 5. Sen Settierbern ift Einficht in bie SertragS»
beftimmungen gu gemäßen. Sie Eingabeformutare
muffen bie Erflärung enthalten, baß ber Sewerber fid)
fâmllid^ën Sebingurigen beg SßettbewerbeS unterwirft.

$n ben Eingabeformularen füllen fämtlidje §aupt=
leiftnngen, fotoie alle erheblichen Sîebenleiftungen in
befonbern fßofitionen ausgeführt werben.

Ueber bie art ber arbeitSauSführung, bie Ermittlung
ber Maße unb (gewichte unb bie Sefchaffenljeit ber
Materialien finb genaue angaben gu machen unb
nötigenfalls burcl) ©îiggen, Setailpläne, Erläuterungen,
Maßberedjnungen, Seifpiele unb Mufter gu ergangen,
anfällige Saupläne unb Sorerljebungen finb borgulegeti.

art. 6. Sie berfchiebenen arbeiten foüen in ber
Sieget nach SerufSarten getrennt ausgefdjrieben werben.
3ubem foH bie Sergebung, foweit tunlid), fo gerlegt
werben, ba§ audj fleine ©ewerbetreibenbe unb $anb»
werter tpnfurrieren tonnen.

SBenn bie Sergebung einer arbeit in Sofen beab»

fidjtigt wirb, ift bieS fdjon in ber ausfdjreibung mit»
guteilen. 3n biefem fÇaÛe tonnen angebote fowoßl für
bie ©efamtleifiung, wie für bie Seiüeiftungen berlangt
werben.

art. 7. Sie Sergebung foH wo möglich nach Ein»
heitSpreifen unb auf- Nachmaß erfolgen. Eine fßaufdjat»
fumme batf nur bann üerlangt werben, wenn ber
©egenfianb in allen feinen EigenfcEjaften befannt ge=

geben Worben ift. SaS Serfahren beS auf» unb ab»
bietenS bon SoranfdjlagSpreifen ift unguläffig.

art. 8. .ffür bie äuSführung follen bie fÇriften, fo»

fern eS fid) nicht um bringlicïje arbeiten ober Siefe»

rungen hobelt, fo reichlich bemeffen werben, baB fte
audj bon Heineren Unternehmern unb ^anbwertern
eingehalten werben tönnen.

arbeiten, bie fid) gu jeber SaljreSgeit ausführen
taffen, foÖen wo möglich fo früßgeitig auSgefthrieben
unb bergeben werben, ba| fie in ber für bas betreffenbe
©ewerbe füllen Seit ausgeführt werben tönnen.

art. 9. Ser Sin'gabetermin ift fo feftgufeßen, baB
ben Sewerbern genügenb geit bleibt gur grünbtichen
Srüfung ber Unterlagen, fowie gur ßalfulation unb
aufftedung ihrer angebote; er foH in ber fftegel minbe»
ftenS 14 Sage betragen.

art. 10. Sie »öffentlichen auSfchreibungen haben
minbeftenS in einem amtlichen fßublifationSorgan,
nötigenfaHS überbieS in ber SageSpreffe ober in gach»
blättern, gu erfolgen.

art. 11. Sie Eingabeformulare finb ben Sewerbern
im Soppel unb unentgeltlich gu Perabfolgen. Sie
Srüfung ber Unterlagen ift ihnen möglichft gu erleich»

tern, womöglich burdj àuShânbigung bon Kopien,
beren Soften ihnen auferlegt werben tönnen.

3. angebote.

art. 12. Sie angebote müffen ber auSfçhreibung
genau entfprechen. Sie Eingabeformulare finb boü»

ftänbig auSgufüHen unb gu untergeichnen. ©ie müffeit
berfd)toffen unb mit ber berlaugten Ueberfchrift ber»
fehen fpätefienS am legten Sage ber Singabefrift ber

begeidjneten amtsfteïïe eingereicht ober ber fßoft über»

geben werben. Serfpätete angebote bleiben unberüd»
fichtigt.

äbänberung unb fftüdgug ber angebote tönnen nur
währenb ber Singabefrift unb ebenfaHS fchriftlich er»
folgen.

art. 13. angebote mehrerer fßerfonen gu gemein»'
famer Uebernahme einer Slrbeit, ober fotehe bon fßros
buftibgenoffenfehaften, wie SoHettibeingaben gewerb»
lieber Sereinigungen (SerufSberbänbe îc.) finb guläffig,
wenn fich bie Sewerber für baS angebet unb bie bor»
fdjriftSgemäße arbeit folibarifd) berbiubtich ertlären unb
in ihrer Eingabe einen befonbern Seboümädjtigten be»

geidjnen.

art. 14. Sie Sewerber bleiben bis gu bem in
ber auSfçhreibung befannt gegebenen Sermin an ihre
angebote gebunben. Snbeffen foüen angebote, in
benen ber Sewerber erflärt, fid; nur für eine türgere
grift binben gu woHen, nicht auSgefchloffen werben.

art. 15. SBerben bei engem SBettbewerben mit ben
angeboten gugteich förmliche fßrojefte (fßläne, MobeHe,
Mufter re.) eingeforbert, fo foil in ben ©ubmiffionS»
unterlagen gefagt fein, ob unb ebentueü mit welchem
Setrage berartige Entwürfe eutfdjäbigt werben.

art. 16. projette, platte ober Mufter bleiben im
Eigentum beS SewerberS unb bürfen ohne beffen $u=
ftimmung nicht benüfjt cuerben, mit ausnähme ber»
jenigen, beren Urheber ben gufdjlag erhalten hat, ober
für beren Einreichung eine Entfdt)äbibung Perabfolgt
würbe.

Slrt. 17. Sie gufolge einer anSfchreibung eingereich»
ten angebote finb bis gum Eröffnungstermin Per»

fdjloffen gu hatten.

4. 3»f(hlag§erteilt»»g.

aj allgemeine ©runbfäße.

art. 18. Sie Eröffnung ber Offerten finbet burd)
gmei Seamte ber @ubmiffionSbel)örbe ftatt. Sei biefem
ànlaffe ift über ben Eingang ber angebote unb beren
fRefuitate ein porläufigeS fß^otofoH aufgunehmen.

Sie guftänbigen Organe haben fobann, nötigenfaHS
unter gugieljung bon ©adjberftänbigen, bie borliegenben
Offerten rechnertfdj unb materiell gu prüfen, ebentueH

gu berichtigen unb auf eine gleiche SafiS gu fteHen,
worauf in einer gweiten ©ißung, gu ber bie ©ub»
mittenten eingulaben finb, bie reftifigierten angebote
befannt gegeben werben unb baS befinitibe fßrotofoH
abgefaßt wirb.

Sie Sergebung foH fo rafdj als möglich erfolgen.
Seit Sewerbern ift oora erfolgten äufcßlag unbergüg»
lieh SenntniS gu geben.

SaS fßrotofoll über bie Dffertenöffnung unb baS
Sergeichnis ber Eingaben, fowie eine .ßufammenfteüung
ber bereinigten ©djlußfummen ftel;en ben Sewerbern
bis 14 Sage nach ber .ßufdjlagSerteilung p,. Einficht
offen,

art. 19. Maßgebenb für ben .gufdjlag ift nicht bie
niebrigfte Offerte, fonbern ein in jeber Segieljung
preiSwürbigeS unb annehmbares, bie tüchtige unb recht»
geitige äuSführung möglichft gemäfjrleiftenbeS angebot,
baS auch bem Sewerber borauSfichtlich noch einen ben
Serhältniffen entfprechenben Serbienft bringen fann.

art. 20. Sei ber Sergebung ohne auSßhreibmtg,
fowie bei annäfjernb gleichwertigen angeboten, bie beim
allgemeinen SBettbewerbe erfolgen, foH auf möglichfte
abmechSlung ober Seilung unter bie Submittenten Se»
bacht genommen unb and) ben ortSanfäffigen unb ein»
heimifchen Sewerbern gegenüber ortsfremben ober aus»
länbifchen ber Sorgug gegeben werben.

art. 21. ©anglich auSgefchloffen bon ber Serüd»
fidjtigung finb angebote, bie

a) ber auSfçhreibung nicht entfprechen ober Per«
fpettei j n n mn n n n iif n a T1 ff 'elf
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alle für den Bewerber wichtigen Angaben enthalten,
insbesondere die Bezeichnung von Gegenstand und
Umfang der Arbeit oder Lieferung. Sie soll auch den
Termin für die Einreichung der Eingaben bezeichnen.

Art. 5. Den Bewerbern ist Einsicht in die Vertrags-
bestimmungen zu gewähren. Die Eingabesormulare
muffen die Erklärung enthalten, daß der Bewerber sich

sämtlichen Bedingungen des Wettbewerbes unterwirft.
In den Eingabeformularen sollen sämtliche Haupt-

leistungen, sowie alle erheblichen Nebenleistungen in
besondern Positionen ausgeführt werden.

Ueber die Art der Arbeitsausführung, die Ermittlung
der Maße und Gewichte und die Beschaffenheit der
Materialien sind genaue Angaben zu machen und
nötigenfalls durch Skizzen, Detailpläne, Erläuterungen,
Maßberechnungen, Beispiele und Muster zu ergänzen.
Allfällige Baupläne und Vorerhebungen sind vorzulegen.

Art. 6. Die verschiedenen Arbeiten sollen in der
Regel nach Berufsarten getrennt ausgeschrieben werden.
Zudem soll die Vergebung, soweit tunlich, so zerlegt
werden, daß auch kleine Gewerbetreibende unv Hand-
werker konkurrieren können.

Wenn die Vergebung einer Arbeit in Losen beab-
sichtigt wird, ist dies schon in der Ausschreibung mit-
zuteilen. In diesem Falle können Angebote sowohl für
die Gesamtleistung, wie für die Teilleistungen verlangt
werden.

Art. 7. Die Vergebung soll wo möglich nach Ein-
heitspreisen und auf Nachmaß erfolgen. Eine Pauschal-
summe darf nur dann verlangt werden, wenn der
Gegenstand in allen seinen Eigenschaften bekannt ge-
geben worden ist. Das Verfahren des Auf- und Ab-
bietens von Voranschlagspreisen ist unzulässig.

Art. 8. Für die Ausführung sollen die Fristen, so-

fern es sich nicht um dringliche Arbeiten oder Liese-

rungen handelt, so reichlich bemessen werden, daß sie

auch von kleineren Unternehmern und Handwerkern
eingehalten werden können.

Arbeiten, die sich zu jeder Jahreszeit ausführen
lassen, sollen wo möglich so frühzeitig ausgeschrieben
und vergeben werden, daß sie in der für das betreffende
Gewerbe stillen Zeit ausgeführt werden können.

Art. 9. Der Eingabetermin ist so festzusetzen, daß
den Bewerbern genügend Zeit bleibt zur gründlichen
Prüfung der Unterlagen, sowie zur Kalkulation und
Aufstellung ihrer Angebote; er soll in der Regel minde-
stens 14 Tage betragen.

Art. 10. Die - öffentlichen Ausschreibungen haben
mindestens in einem amtlichen Publikationsorgan,
nötigenfalls überdies in der Tagespreffe oder in Fach-
blättern, zu erfolgen.

Art. 11. Die Eingabeformulare sind den Bewerbern
im Doppel und unentgeltlich zu verabfolgen. Die
Prüfung der Unterlagen ist ihnen möglichst zu erleich-
tern, womöglich durch Aushändigung von Kopien,
deren Kosten ihnen auferlegt werden können.

3. Angebote.

Art. 12. Die Angebote müssen der Ausschreibung
genau entsprechen. Die Eingabeformulare sind voll-
ständig auszufüllen und zu unterzeichnen. Sie müssen
verschlossen und mit der verlangten Ueberschrift ver-
sehen spätestens am letzten Tage der Eingabefrist der
bezeichneten Amtsstelle eingereicht oder der Post über-
geben werden. Verspätete Angebote bleiben unberück-
sichtigt.

Abänderung und Rückzug der Angebote können nur
während der Eingabefrist und ebenfalls schriftlich er-
folgen.

Art. 13. Angebote mehrerer Personen zu gemein-
samer Uebernahme einer Arbeit, oder solche von Pro-
duktivgenossenschaften, wie Kollektiveingaben gewerb-
licher Vereinigungen (Berufsverbände rc.) sind zulässig,
wenn sich die Bewerber für das Angebot und die vor-
schriftsgemäße Arbeit solidarisch verbindlich erklären und
in ihrer Eingabe einen besondern Bevollmächtigten be-
zeichnen.

Art. 14. Die Bewerber bleiben bis zu dem in
der Ausschreibung bekannt gegebenen Termin an ihre
Angebote gebunden. Indessen sollen Angebote, in
denen der Bewerber erklärt, sich nur für eine kürzere
Frist binden zu wollen, nicht ausgeschlossen werden.

Art. 15. Werden bei engern Wettbewerben mit den
Angeboten zugleich förmliche Projekte (Pläne, Modelle,
Muster rc.) eingefordert, so soll in den Submissions-
unterlagen gesagt sein, ob und eventuell mit welchem
Betrage derartige Entwürfe entschädigt werden.

Art. 16. Projekte, Pläne oder Muster bleiben im
Eigentum des Bewerbers und dürfen ohne dessen Zu-
stimmung nicht benützt werden, mit Ausnahme der-
jenigen, deren Urheber den Zuschlag erhalten hat, oder
für deren Einreichung eine Entschädigung verabfolgt
wurde.

Art. 17. Die zufolge einer Ausschreibung eingereich-
ten Angebote sind bis zum Eröffnnngstermin ver-
schloffen zu halten.

4. Znschlagserteiluvg.
sh Allgemeine Grundsätze.

Art. 18. Die Eröffnung der Offerten findet durch
zwei Beamte der Submissionsbehörde statt. Bei diesem
Anlasse ist über den Eingang der Angebote und deren
Resultate ein vorläufiges Protokoll aufzunehmen.

Die zuständigen Organe haben sodann, nötigenfalls
unter Zuziehung von Sachverständigen, die vorliegenden
Offerten rechnerisch und materiell zu prüfen, eventuell
zu berichtigen und auf eine gleiche Basis zu stellen,
worauf in einer zweiten Sitzung, zu der die Sub-
mittenten einzuladen sind, die rektifizierten Angebote
bekannt gegeben werden und das definitive Protokoll
abgefaßt wird.

Die Vergebung soll so rasch als möglich erfolgen.
Den Bewerbern ist vom erfolgten Zuschlag unverzüg-
lich Kenntnis zu geben.

Das Protokoll über die Offertenöffnung und das
Verzeichnis der Eingaben, sowie eine Zusammenstellung
der bereinigten Schlußsummen stehen den Bewerbern
bis 14 Tage nach der Zuschlagserteilung zur Einsicht
offen.

Art. 19. Maßgebend für den Zuschlag ist nicht die
niedrigste Offerte, sondern ein in jeder Beziehung
preiswürdiges und annehmbares, die tüchtige und recht-
zeitige Ausführung möglichst geivährleistendes Angebot,
das auch dem Bewerber voraussichtlich noch einen den
Verhältnissen entsprechenden Verdienst bringen kann.

Art. 20. Bei der Vergebung ohne Ausschreibung,
sowie bei annähernd gleichwertigen Altgeboten, die beim
allgemeinen Wettbewerbe erfolgen, soll auf möglichste
Abwechslung oder Teilung unter die Submittenten Be-
dacht genommen und auch den ortsansässigen und ein-
heimischen Bewerbern gegenüber ortsfremden oder ans-
ländischen der Vorzug gegeben werden.

Art. 21. Gänzlich ausgeschlossen von der Berück-
sichtigung sind Angebote, die

a) der Ausschreibung nicht entsprechen oder ver«
1 m 777 m 7-, 7» 77 n5 77 75 71 s-s ilk
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b) nach ben bon bert Bewerbern gemachten Angaben
ober eingereihten groben bem borliegenben Qwed
nicht entfprehen;

c) für eine richtige unb rechtzeitige SluSführung nicht
Polle ©ernähr bieten;

d) fßreiSanfähe enthalten, bie in einem SKifjberfyält»
ntë 31t ber geforberten Seiftung fielen ober bie
SJterfmale beS unlauteren 2Bettberoerbe§ an fiel;

tragen;
e)'bon Unternehmern eingereiht werben, bon beneit

befannt ift, bah fte bie ort§» unb gewerbeübtiche
Slrbeitggeit überfhreiten ober geringere als bie
ortë» unb gewerbeüblihen SlrbeitSlöhne ausrichten.

Slrt. 22. Sn allen galten l)aben fth bie guftänbigen
Drgane über bie QuPerläffigfeit unb SeiftnngSfäf)igteit
ber Bewerber gu überzeugen; inêbefonbere foH bie» in
begug auf unbefannte ober zweifelhafte Bewerber ge=
fheh'en.

Slrt. 23, Ergibt bie fßrüfung ber Singebote, bah
burh Bingbitbung eine iflopale fßreiSfteigerung be=

Ziuecft wirb, fo fönnen bie gufiänbtgen Organe bie be»

treffenbe Slrbeit ober Sieferung freifjänbig bergeben
ober erftere in Begie ausführen.

: Slrt. 24. llebernommene Slrbeiien bürfen ohne au§»

brMlidje Bewilligung ber bergebenben Bebörben niht
an Unteralforbanten bergeben werben. Durd; bie Be»

witligung bon Unteralforben, an bie bie guftänbige Be»
Ijorbe nodj bie iljr gutfhetnenben Borbehalte fnüpfen
lann, fo g. B. auch bie Seiftung einer erl)5l)ten ©ictjer»
heit, wirb jebodj bte Berantwortlihfeit beê Hauptunter»
nefjmerS gegenüber ber Befiörbe niht geättbert.

b) Befottbere Bebtngttngen.
Slrt. 25. Die Unternehmer haben bie ort?» unb

gewerbeüblidjen SlrbeitSbebingungen, inSbefonbere in
begug auf bie Slrbeitêgeit unb bett Slrbeitslolw, ein»

Zuhalten. Sil? üblich gelten bor altem biejenigen Sir»

beitSbebingungen, bie itt Slrbeit?» ober Dariföerträgen
mebergelegt finb, weihe am betreffenben Orte gwifdjen
Unternehmern unb Arbeiterorganifationen bereinbart
würben finb.

Slrt, 26. gür Ueberftunben htt ber Unternehmer
minbeftenS. 25 %, für Baht= unb SonntagSarbeit
mirtbeftenS 50% unb für gefährliche Slrbeiten, bie au?»
nahmSweife zu berrihten finb, einen angemeffenen Soljn»
Zufhtng zu Zahlen.

Sei Vergebung bon Arbeiten ober Sieferungeit, bei
benen Heimarbeit zugelaffen ift, füllen bem Unternehmer
bie SJiinbeftlöhne borgefhrieben werben, fofern niht
in ben in Betracht fommenben ©ewerben Xarifberträge
befteljen.

Slrt. 27. Die Stu?gal)tnng öe? Sohne? foil in ber
Begel alle 14 Dage unb barf unter feinen Umftänben
in einer SBirtfhaft erfolgen.

Slrt. 28. bezahlt ber Unternehmer feine Slrbeiter
niht pünftlidj, fo hot bie bergebenbe Bel)öröe ba?
Stecht, bie Slrbeit§löl)ne auf Bedfnung öe? Unterneh»
mer? bireft au?gurid)ten ober fih bon biefem für bie

£o£)ngal)tungen weitere ©arantien geben gu Iaffen.
Slrt. 29. Dem Unternehmer unb feinem SlufflhtS®

perfonal, fowie ben Arbeitern unb bereu Organifationen,
ift ber Berfauf bon ©etränfen ober Sebenêmitteln an
bie Slrbeiter unterfagt. gür bie zuläffigen 2lu§nal)men
ift. Slrt. 9 letter Slbfah öe? @efe|e? über bie Betreibung
bon SSirtfhoften unb ben Uleinberfauf bon ©etränfen
bom 6. Sluguft 1905 maffgebenö.

Slrt. 30. Bei gleicher SeiftungSfähigfeit fallen bom
Unternehmer Porgug?roeife einheimifhe unb im Sanbe
Wohnhafte Slrbeiter befhöftigt werben.
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Slrt. 31. ©amtliche Slrbeiter müffen gegen bie folgen
bon Unfällen unb BerufSfranfheiten berfihert fein.
SJÎafsgebenb folleu hiebet bie ©runbfäfje ber eibgenöffifhen
Uranien» unb Unfallberfiherung, begw. ber gabrifhaft»
pfticfjt fein, unb gwar and) in ben gälten, wo ber be»

treffenbe Unternehmer niht ber gabrifhaftpflicht unter»
fiellt ift. Ueber bie abgefdjloffene Berfidjerung fann
bie bergebenbe Beljorbe bom Submittenten fßolice unb
Prämienquittung einberlangen.

Slrt. 32. Sluf gröberen Bauplänen hot, auch wenn
eS bie baupolizeilichen Borfhriften niht auSbrüdlih
borfhreiben, ber Unternehmer bafür gu forgen, bah
ben Arbeitern bei Unfällen fofort bie erfte Hilfe auf
bem ißlahe felbft geleifiet werben fann (Berbanbfaftentc.).
Soweit tuulid) ift bafür gu forgen, bah im SBinter
heigbare Unterfunftäräume für ben Slufentbjalt in ben

Raufen unb ba? ©tnnehmen ber üDtahlgeiten gur Ber»
fügung fielen unb womöglih Drinfroaffer borl;anben ift.
Sind) foil e? an gwedenlfpredjenben Slborteit niht fehlen.

Slrt. 33. ®er bergebenben Behorbe fteht febergeit
ba§ Steht einer Uontrolle über bie ©rfüllung biefer
gum ©hu|e ber Slrbeiter aufgefteÛten Borfhriften
gu. Bei Uowiberhanblungen fann fie bie nötigen
@hu|borfehrungen auf Stehnung beS Submittenten
aufführen Iaffen ober burh Bermarnung, burh ©nt»
gug ber begonnenen Slrbeit unb ebentuell Sluêfhluh
bon fünftigen Bewerbungen einfhreiten.

c) Befhmerbeoerfahren.
Slrt. 34. Slllfällige Befdjwerben wegen SJlihahtung

ber Borfhriften biefer Betorbnung finb innert 10 Sagen,
oom Sage ber Uhhlcigäerteilung an gerehnet, beim gu»

ftänbigen Departemente fhriftlih unb etnlählih begrünbet
anjubringen. Diefeâ hot fobann, nötigenfaü§ unter Qu®

Siehung unbeteiligter Sadwerftänbiger, eine Unterfuhung
gu oeranftalten unb geftütjt herauf feinen Befheib gu
erteilen. SBirb bie Befhroerbe al§ begrünbet erflärt, fo
ift ba§ ©rgebnis bei fünftigen Bergebungen tunlihft gu
berüdfihtigen. ©rroeift fih bie Befhroerbe als unbe=

grünbet, fo fallen fämtlthe Soften gu Saften be§ Be«
fcljro 2rbefûhrerê.

©egen ben Befheib be§ SteffortbepartementS fann
innert 10 Sagen an ben Begierungêrat refurriert werben.

5. Bettrag: Qnhalt unb Slubföhrung.
Slrt. 35. Qeber Submiffron ift in ber Beget ein

fhnfttther Bertrag gugrunbe gu legen. H'^ei foüen
auher ben Borfhriften biefer Berorbnung auh bie oom
©hroeigerifhen Qngenieur» unb SlrhiteftewBeretn mit
ben fhroeigerifhen Beruf§oerbänben oereinbarten Bor»
malien tunlihft berüdfihtigt werben.

Diefer Bergebungsoetirag foH flar unb beftimmt ab»

gefaßt fein unb tnêbefonbere Befttmmungen enthalten
über:

a) Slrt unb ©igenfhaften be§Submiffion§gegenftanbe§;
b) £iefetung§= unb BoHenbungêfriften, etnfhliehßh

allfälliger Deilfriften ;
c) fßretfe unb Qahlungsbeblngungen ;
d) allfällige Konoenttonalfirafen, beren Höh« unb bie

Borausfetjungen, unter benen fte fällig werben,
ober Prämien für oorgettige Botlenbung ber Sir»

beiten;
e) Ilmfang unb Dauer ber Berantworttichfeit be§

llnternehmerê; SiherheitSleiftung beêfelben;
fj 3lu§fühtung unb Berrechnung anfälliger SBehr»

ober SJlinöerarbeiten, Borb.ehalt aUfälltger Slbänbe»

rungen ufw. ;
g) Slbnahme unb Slbrehnung;
h) Begeihnung be§ ©erihlêftanbeê, wobei in bet

Begel ber orbentlihe ©erihtsftanb oorgefehett
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st) nach den von den Bewerbern gemachten Angaben
oder eingereichten Proben dem vorliegenden Zweck
nicht entsprechen;

et für eine richtige und rechtzeitige Ausführung nicht
volle Gewähr bieten;

à) Preisansätze enthalten, die in einem Mißverhält-
nis zu der geforderten Leistung stehen oder die
Merkmale des unlauteren Wettbewerbes an sich

tragen;
e) von Unternehmern eingereicht werden, von denen

bekannt ist, daß sie die orts- und gcwerbeübliche
Arbeitszeit überschreiten oder geringere als die
orts- und gewerbeüblichen Arbeitslöhne ausrichten,

Art. 22. In allen Fällen haben sich die zuständigen
Organe über die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit
der Bewerber zu überzeugen; insbesondere soll dies in
bezug auf unbekannte oder zweifelhafte Bewerber ge-
schehen.

Art. 23. Ergibt die Prüfung der Angebote, daß
durch Ringbildung eine illoyale Preissteigerung be-

zweckt wird, so können die zuständigen Organe die be-

treffende Arbeit oder Lieferung freihändig vergeben
oder erstere in Regie ausführen.
- Art. 24. Uebernommene Arbeiten dürfen ohne aus-

drückliche Bewilligung der vergebenden Behörden nicht
an Unterakkordauten vergeben werden. Durch die Be-
willigung von Unterakkorden, an die die zuständige Be-
hörde noch die ihr gntscheiuenden Vorbehalte knüpfen
kann, so z. B. auch die Leistung einer erhöhten Sicher-
heit, wird jedoch die Verantwortlichkeit des Hauptunter-
nehmers gegenüber der Behörde nicht geändert.

st) Besondere Bedingungen.
Art. 25. Die Unternehmer haben die orts- und

gewerbeüblichen Arbeitsbedingungen, insbesondere in
bezug auf die Arbeitszeit und den Arbeitslohn, ein-
zuhalten. Als üblich gelten vor allem diejenigen Ar-
beitsbedingungen, die in Arbeits- oder Tarifverträgen
niedergelegt sind, welche am betreffenden Orte zwischen

Unternehmern und Arbeiterorganisationen vereinbart
worden sind.

Art. 23. Für Ueberstunden hat der Unternehmer
mindestens 25 Ho, für Nacht- und Sonntagsarbeit
mindestens 5V Ho und für gefährliche Arbeiten, die aus-
nahmsweise zu verrichten sind, einen angemessenen Lohn-
zuschlug zu zahlen.

Bei Vergebung von Arbeiten oder Lieferungen, bei
denen Heimarbeit zugelassen ist, sollen dem Unternehmer
die Mindestlöhne vorgeschrieben werden, sofern nicht
in den in Betracht kommenden Gewerben Tarifverträge
bestehen.

Art. 27. Die Auszahlnng des Lohnes soll in der
Regel alle 14 Tage und darf unter keinen Umständen
in einer Wirtschaft erfolgen.

Art. 28. Bezahlt der Unternehmer seine Arbeiter
nicht pünktlich, so hat die vergebende Behörde das
Recht, die Arbeitslöhne auf Rechnung des Unterneh-
mers direkt auszurichten oder sich von diesem für die

Lohnzahlungen weitere Garantien geben zu lassen.

Art. 29. Dem Unternehmer und seinem Auisichts-
personal, sowie den Arbeitern und deren Organisationen,
ist der Verkauf von Getränken oder Lebensmitteln an
die Arbeiter untersagt. Für die zulässigen Ausnahmen
ist Art. 9 letzter Absatz des Gesetzes über die Betreibung
von Wirtschaften und den Kleinverkauf von Getränken
Vom 6. August 1905 maßgebend.

Art. 30. Bei gleicher Leistungsfähigkeit sollen vom
Unternehmer vorzugsweise einheimische und im Lande
wohnhafte Arbeiter beschäftigt werden.
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Art. 31. Sämtliche Arbeiter müssen gegen die Folgen
von Unfällen und Berufskrankheiten versichert sein.
Maßgebend sollen hiebei die Grundsätze der eidgenössischen
Kranken- und Unfallversicherung, bezw. der Fabrikhaft-
Pflicht sein, und zwar auch in den Fällen, wo der be-

treffende Unternehmer nicht der Fabrikhastpflicht unter-
stellt ist. Ueber die abgeschlossene Versicherung kann
die vergebende Behörde vom Submittenten Police und
Prämienquittung einVerlangen.

Art. 32. Auf größeren Bauplätzen hat, auch wenn
es die baupolizeilichen Vorschriften nicht ausdrücklich
vorschreiben, der Unternehmer dafür zu sorgen, daß
den Arbeitern bei Unfällen sofort die erste Hilfe auf
dem Platze selbst geleistet werden kann (Verbandkasten w.).
Solveit tunlich ist dafür zu sorgen, daß im Winter
heizbare Unterkunftsräume für den Aufenthalt in den
Pausen und das Einnehmen der Mahlzeiten zur Ver-
fügung stehen und womöglich Trinkwasser vorhanden ist.
Auch soll es an zweckentsprechenden Aborten nicht fehlen.

Art. 33. Der vergebenden Behörde steht jederzeit
das Recht einer Kontrolle über die Erfüllung dieser

zum Schutze der Arbeiter aufgestellten Vorschriften
zu. Bei Zuwiderhandlungen kann sie die nötigen
Schutzvorkehrungen auf Rechnung des Submittenten
ausführen lassen oder durch Verwarnung, durch Ent-
zug der begonnenen Arbeit und eventuell Ausschluß
von künftigen Bewerbungen einschreiten.

e) Beschwerdeverfahren.
Art. 34. Allfällige Beschwerden wegen Mißachtung

der Vorschriften dieser Verordnung sind innert 10 Tagen,
vom Tage der Zuschlagserteilung an gerechnet, beim zu-
ständigen Departements schriftlich und einläßlich begründet
anzubringen. Dieses hat sodann, nötigenfalls unter Zu-
ziehung unbeteiligter Sachverständiger, eine Untersuchung
zu veranstalten und gestützt hierauf seinen Bescheid zu
erteilen. Wird die Beschwerde als begründet erklärt, so

ist das Ergebnis bei künftigen Vergebungen tunlichst zu
berücksichtigen. Erweist sich die Beschwerde als unbe-
gründet, so fallen sämtliche Kosten zu Lasten des Be-
schwerdeführers.

Gegen den Bescheid des Ressortdepartements kann
innert 10 Tagen an den Regierungsrat rekurrtert werden.

5. Vertrag: Inhalt und Ausführung.
Art. 35. Jeder Submission ist in der Regel ein

schriftlicher Vertrag zugrunde zu legen. Hiebei sollen
außer den Vorschriften dieser Verordnung auch die vom
Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Verein mit
den schweizerischen Berufsoerbänden vereinbarten Nor-
malten tunlichst berücksichtigt werden.

Dieser Vergebungsvenrag soll klar und bestimmt ab-
gefaßt sein und insbesondere Bestimmungen enthalten
über:

s) Art und Eigenschaften des Submissionsgegenstandes;
b) Lieferungs- und Vollendungsfristen, einschließlich

allsälliger Teilfristen;
e) Preise und Zahlungsbedingungen;
cl) allfällige Konventionalstrafen, deren Höhe und die

Voraussetzungen, unter denen sie fällig werden,
oder Prämien für vorzeitige Vollendung der Ar-
besten;

e) Umfang und Dauer der Verantwortlichkeit des
Unternehmers; Sicherheitsleistung desselben;

k) Ausführung und Verrechnung allsälliger Mehr-
oder Minderarbeiten, Vorbehalt allsälliger Abände-
rungen usw.;

A) Abnahme und Abrechnung;
st) Bezeichnung des Gerichtsstandes, wobei in der

Regel der ordentliche Gerichtsstand vorgesehen
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werben foE; außerfantcmale Unternehmet' hüben
im Danton ©t. ©aüen etn RedjlSbomizil zu nehmen,
baS fie in aüen gaEen, auch ©ritten gegenüber,
anzuerfennen haben.

©er Vertrag ift in hoppeltet Ausfertigung oon ben

Parteien ju unterzeichnen, ©ine Kopie beS Angebotes,
fomte hie aügemeinen unb fpejieïïen AuSführungSbeftim»
mungen, SRufter u. bgl. finb beizulegen, ©te fßiäne
fönnen auch fufzeffioe nach Sebarf geliefert roerben.

Art. 36. Räch Seenbigung ber Arbeit haben Ab*
nähme, Radjmaß unb Abrechnung möglichft balb ftattzu*
finben.

©rfirecft fich bie Ausführung über einen längeren
3«itraum, fo finb bem gorlfchritte ber Arbeiten ange*
meffene AbfchlagSzahtungen zu leiften; btefe bürfen fich
bis auf 7io ber jeweiligen Serbtenftfumme erftrecfen.

Art. 37. ®ie Sicherheit (Kaution) foü tn ber Siegel
10 % ber ÜbernahmSfumme nicht überftetgen. ©ie tann
durch genehme Serfonal* ober Realf union geleiftet roerben.

gür Sarfauttonen ift ber übliche ©epofttenztnS Z"
oergüten.

Steten, Sanfen, Krebitgenoffenfdjaften ober |>anb
roetferorganifationen an ©teile ber zu leiftenben Kautionen
hinretchenbe Sürgfchaften an, fo ift Denfelben ber Vorzug
Zu geben.

Rur auS triftigen ©rünben bürfen Abf'chtagSzablungen
Zur Serftärfung ber ©icherheit zurücfbehalten roerben.

©te Rüctaabe ber Kaution hat ol)ne Serzug nach

©rfüüung fämiticEjer Serpftichtungen, für bie fie gebient
hat, zu erfolgen.

Art. 38. Konoentionalftrafen foEen nur auSbebungen
roerben, roetin ein erhebliches Sutereffe an ber recht*
Zeitigen SertragSerfüflung beftebjt. 3hre fpöhe foü fich
innert angemeffenen ©Uranien halten.

6. ©chluPeftiramnng.
Art. 39. ©iefe Serorbnung tritt am 1. Rlärz 1914

in Kraft.

^inan3ielie Bctciliguitô »ort Bau*
I?anfcr»er£etm bei bauten.

(©tnflef.)
@S ift nichts ©elteneS, baß Saußanbroerfer bei @r*

fteEung oon Sauten in ber SBetfe mithelfen, bnß fie fich

in biefer ober jener gorm zu finanzieEen Serpflchtungen
hetbeilaffen. @S ift baher gerotß nicht unangebracht, roenn
tn fjanbroerferfreifen biefer SCEobuS einer nähern fßcüfung
unterzogen roirb, ja es liegt in beren eigenem hohen 3n=
tereffe. ©o oeranftaltete ber $anbroerfer= unb ©e»
roerbeoerein ©piez auf oorleßten ©onnerStag einen

©iSfuffionSabenb, an roelchem btefeS ©hema zur
Seljanblung tarn. AIS Referent hatte fich £>err gür»
fprecher .®r. Sol mar, ©eroerbefefretär in Sern, ge»

roinnen laffen.
Zahlreich hatten ftd) bie SereinSmitglieber etngefunben.

gn ca. einftünbigem Sortrage behandelte ber Rebner bie

roeitfdhidhtige SRaterie, objeftio bie ©atfachen ber gefarn*
melten ©rfahrungen fprechen laffenb, auS benen fit) roeife
Sehren unb wichtige Seitfähe bilben. ©te 3ett ift im
Sauleben feit früher eine ganz anbere geworben. Sor
ältern gelten bei Reubauten metft afletn baS Se*

bürfniS tn grage. ©er Sanbroirt, ber ©efchäfcSmann
ober bie öffentlich fett benötigten für biefen ober jenen
3roecf ein ©tbäube. ©er Sauhetr beftritt bie SRtttel,
ber Sauhanbroetfer hatte feinen Serbtenft. 2öar ber
erftere ißunft nicht erlebigt, fo fcfjritt man überhaupt
nicht anS Sauen, ©er Çanbroerfer aber fannte bie Ser*
hältniffe, richtete fich nad) biefen, unb hatte feiten Riftfo.
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®te 3«iten änderten. £>eute roiE mander baburtf)
ein ©efchäft machen, baß er etnen Reubau erfteEt.
©igenen Sebarf bazu hat er nicht. Solche Sauten nennt
man ©pefulationSbauten; foldje gehören jeboch nicht aEe
in ben gleiten Sanb ; man fann fte nach folgenben zmet
Kategorien beurteilen: begrünbete unb roilbe. Segrünbete:
roo fid) baS SebürfniS für SSBofjnungen ober ©efchäfte
Zeigt; roilbe: roo man einfach aufs ©erateroohl h in baut
ober gar nur beShalb, um zu teuer erroorbenem Sanb
burd) ©rfteüung oon ©ebäuben zu ÜBert z« oerhelfen,
refp. baS Sanb auf biefe SOBeife roieber noch teurer oer»
laufen zu fönnen. ©aß foldje gäüe oorfommen, ift letber
nur zu gut befannt. AIS oor einiger 3«tt in Sern am
gleichen ©age nicht weniger als zehn Käufer beS be*
fannten Unternehmers Rtorofoli zur Serftetgerung famen,
Zetgten fidh fo recht bte golgen ungefunber ©pefulationS*
bauluft. 9JtandjeS biefer Käufer ging unter ber ©runb*
fteuerfchatjung roeg, oerfcßieDene |>anbroerfer oetloren
ihre goroerungen. Unb als baS „Srunnergut" tn Sern
butdh ben Unternehmer Sloch parzeütert tourbe, als
jeber 3mif(henhänbler am Quadratmeter 2—4 gr. profit
nahm, und fich bann bie Im Übermaße erfteflten Käufer
im Steife bereits hoch fteEten, jähen ©tnfichtige mit 3Riß»
trauen bem ©piele zu. SBo eigentlich nur gebaut roirb,
om baS Sanb baburch tn bie |)öbe zu treiben, eS teuer
uetfaufen zu fönnen, ba trifft mit Redjt bte Sezeichnung
„©chroinbelfpefulation", zu.

güt ben Sauhanbroetfer ftnb bie 3eiten ruhiger 2Bel»

terentroicflung bte gefunbeften. „©ort roirb oiel gebaut",
helfet eS etroa; aber gar oft find als golgen nad)beriger
© iüftanb. SBer im Augenblicf ber überhäuften Arbeit
f^on feine SBetfftatt flarf oergröfeerte, fah manchmal
balb genug ein, bafe fie noch lange groß genug geroefen
roäre. ©ie golge etneS ©mporfchneüenS der ©ntrotcflung
ift auch bte, bafe fich rafch übermäßig Konfurrenz an*
fiebelt, bie nachher auch nicht fortfommt unb nur durch
©rücfen ber Steife Arbeit erhält.

©afe fich fmnbroerfer nicht an Reubauten beteiligen
bürfen, gilt nicht in jebem gaüe. SBohl aber ftnb in
jebem gafle Sage unb Serhältntffe unb bie treibenben
gaftoren genau zu prüfen. Auch mflffen aEe Sebingungen
gtünblich butefeberaten unb oertraglidj feftgelegt roerben,
am beften unter Seiztehung erfahrener SRänner ober etneS
oertrauten RotarS.

©er Sorlrag beS Referenten erntete großen SeifaE
unb roirb nicht oerfehlen, durch bte erteilten Sehren unb
Ratfchläge wohltätige ©rfolge einzubringen.

Die europftifcfyen HJafferftraföen
un5 i^re ^ufwnft.

©ett jeher oereinten bie großen ©tröme ber ©rbe
bie roiberfpredhenben ©igenfehaften, teils ©renzen, teils
Serbinbungen unter ben SRenfchen zu fein. Qhre
fcheibenbe Kraft überroog tn jenen alten 3«tten, roo
ber SRenfch noch mit primitioen ÇilfSmitteln ziemlich
unbeholfen oor ihren Urem ftanb. ge mehr aber bie
©echnif in ber Ratur, Sebeutung erlangte, umfomehr
trat bte oermittelnbe unb dienende Setftung ber Strom»
geroäffer heroor. Unb wer ben ©indruef beS Sinnen»
fchiffahrtStageS in Konftanz nach fetner fjjauptfache be»

ftimmen rooEte, ber mußte fagen, baß baS ©eflecht ber
großen mitteleuropäifcljen äßafferabern auf ihm fo recht
als ein Organ internationalen SebenSauStaufcheS unb
gntereffenoerfchmelzenS heroortrat. SFtan oerhanbelte
in Konftanz über Rhein unb @lbe. Ober unb SBetchfel
unb über bie ©onau. SUiit biefen Ramen ftnb Sänber

Nr. öS Jllustr. schweiz. Handw.

werden soll; außerkantonale Unternehmer haben
im Kanton St. Gallen ein Rechtsdomizil zu nehmen,
das sie in allen Fällen, auch Dritten gegenüber,
anzuerkennen haben.

Der Vertrag ist in doppelter Ausfertigung von den

Parteien zu unterzeichnen. Eine Kopie des Angebotes,
sowie die allgemeinen und speziellen Ausführungsbestim-
mungen, Muster u. dgl. sind beizulegen. Die Pläne
können auch sukzessive nach Bedarf geliefert werden.

Art. 36. Nach Beendigung der Arbeit haben Ab-
nähme. Nachmaß und Abrechnung möglichst bald stattzu-
finden.

Erstreckt sich die Ausführung über einen längeren
Zeitraum, so sind dem Forlschritte der Arbeiten ange-
messen« Abschlagszahlungen zu leisten; diese dürfen sich

bis auf Vl« der jeweiligen Verdtenftsumme erstrecken.

Art. 37. Die Sicherheit (Kaution) soll in der Regel
16 °/o der llbernahmssumme nicht übersteigen Sie kann
durch genehme Personal- oder Realk mnon geleistet werden.

Für Barkautionen ist der übliche Deposttenzins zu
vergüten.

Bieten, Banken, Kreditgenossenschaften oder Hand
Werkerorganisationen an Stelle der zu leistenden Kautionen
hinreichende Bürgschaften an, so ist denselben der Vorzug
zu geben.

Nur aus triftigen Gründen dürfen Abschlagszahlungen
zur Verstärkung der Sicherheit zurückbehalten werden.

Die Rückgabe der Kaution hat ohne Verzug nach

Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen, für die sie gedient
hat, zu erfolgen.

Art. 38. Konventionalstrafen sollen nur aus bedungen
werden, wern ein erhebliches Interesse an der recht-
zeitigen Vertragserfüllung besteht. Ihre Höhe soll sich

innert angemessenen Schranken halten.

6. Schlußbestimmnnz.

Art. 39. Diese Verordnung tritt am 1. März 1914
in Kraft.

Finanzielle Beteiligung von Bau-
Handwerkern bei Bauten.

(Einges.)

Es ist nichts Seltenes, daß Bauhandwerker bei Er-
stellung von Bauten in der Weise milhelfen, daß sie sich

in dieser oder jener Form zu finanziellen Verpfl-chtungen
herbeilassen. Es ist daher gewiß nicht unangebracht, wenn
in Handwerkerkreisen dieser Modus einer nähern Prüfung
unterzogen wird, ja es liegt in deren eigenem hohen In-
teresse. So veranstaltete der Handwerker- undGe-
Werbeverein Spiez auf vorletzten Donnerstag einen

Diskussionsabend, an welchem dieses Thema zur
Behandlung kam. Als Referent hatte sich Herr Für-
sprecher Dr. Volmar, Gewerbesekretär in Bern, ge-
winnen lassen.

Zahlreich hatten sich die Vereinsmitglieder einqefunden.

In ca einstündigem Vortrage behandelte der Redner die

weitschichtige Materie, objektiv die Tatsachen der gesam-
melten Erfahrungen sprechen lassend, aus denen sich weise

Lehren und wichtige Leitsätze bilden. Die Zeit ist im
Bauleben seit früher eine ganz andere geworden. Vor
ältern Zeiten kam bei Neubauten meist allein das Be-
dürfnis in Frage. Der Landwirt, der Geschäftsmann
oder die Öffentlichkeit benötigten für diesen oder jenen
Zweck ein Gebäude. Der Bauherr bestritt die Mittel,
der Bauhandwerker hatte seinen Verdienst. War der
erstere Punkt nicht erledigt, so schritt man überhaupt
nicht ans Bauen. Der Handwerker aber kannte die Ver-
hältniffe, richtete sich nach diesen, und hatte selten Risiko.

.-Zeitung („Metsterblatt") Sl?

Die Zeiten änderten. Heute will mancher dadurch
ein Geschäft machen, daß er einen Neubau erstellt.
Eigenen Bedarf dazu hat er nicht. Solche Bauten nennt
man Spekulationsbauten; solche gehören jedoch nicht alle
in den gleichen Band; man kann sie nach folgenden zwei
Kategorien beurteilen: begründete und wilde. Begründete:
wo sich das Bedürfnis für. Wohnungen oder Geschäfte
zeigt; wilde: wo man einfach aufs Geratewohl hin baut
oder gar nur deshalb, um zu teuer erworbenem Land
durch Erstellung von Gebäuden zu Wert zu verhelfen,
resp, das Land auf diese Weise wieder noch teurer ver-
kaufen zu können. Daß solche Fälle vorkommen, ist leider
nur zu gut bekannt. Als vor einiger Zeit in Bern am
gleichen Tage nicht weniger als zehn Häuser des be-
kannten Unternehmers Moro soli zur Versteigerung kamen,
zeigten sich so recht die Folgen ungesunder Spekulations-
baulust. Manches dieser Häuser ging unter der Grund-
steuerschatzung weg, verschiedene Handwerker verloren
ihre Forderungen. Und als das „Brunnergut" in Bern
durch den Unternehmer Bloch parzelliert wurde, als
jeder Zwischenhändler am Quadratmeter 2—4 Fr. Profit
nahm, und sich dann die im Übermaße erstellten Häuser
im Preise bereits hoch stellten, sahen Einsichtige mit Miß-
trauen dem Spiele zu. Wo eigentlich nur gebaut wird,
vm das Land dadurch in die Höhe zu treiben, es teuer
uerkaufen zu können, da trifft mit Recht die Bezeichnung
„Schwindelspekulation" zu.

Für den Bauhandwerker sind die Zeiten ruhiger Wei-
terentlmckiung die gesundesten. „Dort wird viel gebaut",
beißt es etwa; aber gar oft sind als Folgen nachheriger
S illstand. Wer im Augenblick der überhäuften Arbeit
schon seine Werkstatt stark vergrößerte, sah manchmal
bald genug ein, daß sie noch lange groß genug gewesen
wäre. Die Folge eines Emporschnellens der Entwicklung
ist auch die, daß sich rasch übermäßig Konkurrenz an-
siedelt, die nachher auch nicht fortkommt und nur durch
Drücken der Preise Arbeit erhält.

Daß sich Handwerker nicht an Nmbauten beteiligen
dürfen, gilt nicht in jedem Falle. Wohl aber sind in
jedem Falle Lage und Verhältnisse und die treibenden
Faktoren genau zu prüfen. Auch müssen alle Bedingungen
gründlich durchberaten und vertraglich festgelegt werden,
am besten unter Betziehung erfahrener Männer oder eines
vertrauten Notars.

Der Vortrag des Referenten erntete großen Beifall
und wird nicht verfehlen, durch die erteilten Lehren und
Ratschläge wohltätige Erfolge einzubringen.

Die europäischen Wasserstraßen
und ihre Jukunst.

Seit jeher vereinten die großen Ströme der Erde
die widersprechenden Eigenschaften, teils Grenzen, teils
Verbindungen unter den Menschen zu sein. Ihre
scheidende Kraft überwog in jenen alten Zeiten, wo
der Mensch noch mit primitiven Hilfsmitteln ziemlich
unbeholfen vor ihren Ufern stand. Je mehr aber die
Technik in der Natur Bedeutung erlangte, umsomehr
trat die vermittelnde und dienende Leistung der Strom-
gewässer hervor. Und wer den Eindruck des Binnen-
schiffahrtstages in Konstanz nach seiner Hauptsache be-
stimmen wollte, der mußte sagen, daß das Geflecht der
großen mitteleuropäischen Wasseradern auf ihm so recht
als ein Organ internationalen Lebensaustausches und
Jnteressenverschmelzens hervortrat. Man verhandelte
in Konstanz über Rhein und Elbe. Oder und Weichsel
und über die Donau. Mit diesen Namen sind Bänder
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